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Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
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VORSCHLAG EINER RICHTLINIE EES Ri.TES

zur Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den

passiven Veredelungsverkehr

( von der Kommission dem Rat vorgelegt )

KOM( 72 ) 936 endg.



BEGRÜNDUNG

1 . Der passive Veredelungsverkehr ist ein wirtschaftliches Zollverfahren ,
das die vorübergehende Ausfuhr aus dem Gebiet der Gemeinschaft regelt

und zwar von Waren jeder Beschaffenheit und jeden Ursprungs , die den

Artikeln 9 Absatz 2 und 10 Absatz 1 des Vertrages entsprechen , und

nach Verarbeitung , Bearbeitung oder Ausbesserung wiedereingeführt werden

sollen , sowie von Erzeugnissen , die zum aktiven Veredelungsverkehr abge

fertigt sind und nach ihrer Veredelung in einem Drittland weiter verar
beitet werden sollen .

Ziel dieses Verfahrens ist es , wenn es sich um Waren des freien Verkehrs

. handelt , daß die Veredelungserzeugnisse unter ganzer oder teilweiser Be
freiung von Zöllen , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen wieder
eingeführt werden dürfen ; das bedeutet , daß für Waren , die aus einem

aktiven Veredelungsverkehr ausgeführt worden sind , die ursprünglich zu
gestandene Aussetzung der Zölle , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen
unverändert bleibt , zu der dann die Aussetzung der fälligen Zölle usw »
hinzukommt , die nach diesem Verfahren für die wiedereingeführten Verede-

lungseerzeugnisse in die Gemeinschaft gewährt wird .

2 . Zur Zeit bewilligen und regeln alle Mitgliedstaaten die vorübergehende
> Ausfuhr von Waren und Erzeugnissen nach der Empfehlung der Kommission

vom 29 » November 1961 ( 1 ).

Oder , wie eine Prüfung der DurchführungsvorSchriften der nationalen Ge
setzgebung ergeben hat , der passive Veredelungsverkehr ist in jedem Mit

. gliedstaat völlig unterschiedlich geregelt und manchmal selbst in einem
Mitgliedstaat je nach der Art der Veredelungsvorgänge .

Darüberhinaus macht die Bestimmung des Zollgebiets der Gemeinschaft
( siehe Verordnung Kr . 1^96 vom 27 . September 1963 ABl Nr . L 238 vom
29.9 . 1968) eine gemeinschaftliche Regelung notwendig , die die Wiederein-
fuhr der Veredelungserzeugnisse in! einen anderen Mitgliedstaat zuläßt ,
als in den , aus dem sie vorübergehend ausgeführt worden sind .
Schließlich können auch die Artikel 22 und 23 der Richtlinie des Rate vca

4 . März 1969 zur Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften IT».:
den aktiven Veredelungsverkehr ( 2) nur vollständig angewandt werden , wenn,
eine gemeinschaftliche Regelung für die passive Veredelung besteht .

CD ABl Nr . 3 vom 17.1.1962 /
( 2) ABl Nr . L 58 vom 8.3.1969 *



3 - Wenn auch die passive Veredelung gewiß vorteilhaft für den international
Arbeitsmarkt ist oder auch für die Förderung bestimmter gemeinschaftlich
Unternehmen , die> sich darauf berufen , daß ausländische Unternehmen be

währte technische oder patentierte Verfahren für die Veredelungsvorgänge
anwenden können , so kann doch die Inanspruchnahme des Verfahrens auch
nachteilige Auswirkungen auf die Wirtschaft der Gemeinschaft haben , wenn

gemeinschaftliche Tätigkeiten ims Ausland verlagert werden , was besonder
in besonderen Situationen ( z.B. bei Arbeitslosigkeit ) unerwünscht ist .

k . Wenn diese nachteiligen Auswirkungen als schwerwiegend für die Wirtschai"
T ;erderi ,

der Gemeinschaft ungeseheijywr.rd die durch das Verfahren vorgesehene Be
steuerung , die allgemein einen ausreichenden tariflichen Zollschutz ge

währleistet , ungenügend und muß durch eine bestimmte Einwirkungsmöglich-
keit , nämlich das Verfahren abzulehnen , vervollständigt werden .

5 . Die zc.r Zeit durch die Mitgliedstaaten geregelte Besteuerung ist , wie

bereits weiter oben erwähnt , durch die Empfehlung der Kommission vom
29 . November 196^1 verabschiedet am k . Februar 1962 ( 1 ) festgelegt .

Es handelt sich dabei um die "Differenz-Verzollung", die allgemein dazu

führt , daß von den für die wiedereingeführten Veredelungserzeugnisse zu
erhebenden Zöllen , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen der Betrag-
an Zöllen , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen abgezogen wird ,
der für die vorübergehend ausgeführten Waren zu erheben wäre , wenn sie
zum gleichen Zeitpunkt wie die wie dereingeführten Veredelungserzeugnisse
eingeführt würden .

6 . Aufgrund dieser Besteuerungs- Grundsätze und der oben erwähnten wirt
schaftlichen Überwachung , wurde folgendes geregelt :

- Zu Artikel 2 Abs . 2 ;

Bei ihrer vorübergehenden Ausfuhr dürfen für die Waren Zölle , Abgaben
gleicher Wirkung und Abschöpfungen weder erlassen , erstattet oder verg
werden oder worden sein , noch Erstattungen nach Gemeinschaftsrecht ge
währt werden oder gewährt worden sein .

/

( 1 ) ABl Nr . 3 vom 17.1.62



Diese Regelung soll Veredler in der Geineinschaft wirtschaftlich
schützen indem die Waren von dem Verfahren ausgeschlossen werden , für

die im Gemeinschaftsrecht bereits Ausfuhrerleichterungen vorgesehen
sind .

Zu Artikel 3 «

Diese Waren und die zur passiven Veredelung abgefertigten Erzeugnisse
sind , im Hinblick auf bestimmte Behandlungsvorgänge , in Artikel 3 auf
gezählt , während der gleiche Artikel deutlich macht , das jedes bei
einem oder mehreren Veredelungsvorgängen entstandene Erzeugnis "Ver-
edelungserzeugnis " genannt wird .

Zu Artikel k :

Nur juristische oder natürliche Personen im Sinne jedes einzelnen
Hitgliedstaates , die in der Gemeinschaft ansässig sind , können die
Vergünstigung des Verfahrens beantragen . Die Bewilligung wird global
oder für den Einzelfall erteilt .

Die zuständigen Behörden müssen die Bewilligung immer dann ablehnen ,
wenn die Hämlichkeit der ausgeführten Waren mit den Veredelungser-
zeugnissen nicht festgestellt werden kann .
In den Absatz 4 ist eine Sicherheitsvorschrift aufgenommen worden , nach
der die Bewilligung solchen Personen verweigert werden kann , die nie ht
die erforderliche Gewähr für die ordnungsgemäße Durchführung des
passiven Veredelungsverkehrs bieten .

Zu Artikel 5 :

Dieser Artikel verdeutlicht die von den Mitgliedstaaten einzuhaltenden
Kegeln von der ErtfeLlung der Bewilligung bis zu dem Verfahren bei der
Wiedereinfuhr , wobei letztere die Festsetzung von Ausbeutesätzen und
die Einzelheiten , die es ermöglichen , die Nämlichkeit der ausgeführten
Waren mit den Veredelungserzeugnissen festzustellen , betreffen und
zusätzlich die Voraussetzungen für die Festsetzung der Frist zur
Wiedereinfuhr .

*/ •



~ zu Artikel 6 Absatz 1 :

Wegen des jetzigen Verfahrens , der wirtschaftlichen Struktur der
Mitgliedstaaten und der Erfordernisse des Ausfuhrhandels erschien

es Erforderlich , bestimmte Maßnahmen vorzusehen , die das Gleichge
wicht zwischen den wesentlichen Interessen der verarbeitenden Industri'

an der Ausfuhr und denen der Erzeuger in der Gemeinschaft wahren sol "; ,

Als Folge hieraus können die zuständigen Behörden die Bewilligung de~.
Verfahrens ablehnen , wenn die vorübergehende Ausfuhr und die durchzu
führenden Veredelungsvorgänge wesentliche Interessen von Verarbeitsr
in der Gemeinschaft ernstlich gefährdeten .

- zu Artikel 6 Absatz 2 :

Weil das vorgesehene Verfahren sehr liberal ist , müssen Informationen:

gesammelt werden , um die wirtschaftlichen Folgen von Ablehnungen zu
begrenzen und eine gleichmäßige Anwendung des Verfahrens in den Mit-
glxedstaaten zu erreichen .

Ebenso kann die Kommission gebeten werden , dem Rat vorsuschlagen ,
festgestellte Verstöße abzustellen .

- zu Artikel 7 »

Dieser Artikel bezweckt Unzuträglichkeiten auszuräumen , die bei An
wendung der Empfehlung vom 29 . 11 . 1961 ^3i; Verkehren zvtfischen zwei
oder mehreren Mitgliedstaaten und bestimmten Drittländern auftreten ,

und darin • bestehen , daß die vorübergehende Ausfuhr von Waren nicht mög
lich ist , die als Veredelungserzeugnisse in einen anderen Mitglied-

staat wiedereingeführt werden sollen , als in den , in dem der passive
Veredelungsverkehr bewilligt worden ist .

Um dieses Ziel zu erreichen , sollen die zuständigen Behörden des Mit-
gliedstaates , in den die Erzeugnisse wiedereingeführt werden , die ur
sprünglich erteilte Bewilligung anerkennen , sie ausnahmsweise ändern ,
und wenn es die Umstände rechtfertigen , die von dem Mitgliedstaat ,
aus dem die Waren ausgeführt sind , festgelegten Bedingungen ändern .
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- zu Artikel 8 :

Dieser Artikel überträgt den zuständigen Behörden des Mitgliedstaates ,
aus dem die Waren ausgeführt worden sind oder in den sie wiedereinge
führt werden , bestimmte Befugnisse für die praktische Anwendung des
Verfahrens , und zwar für die Verlängerung der ursprünglich festgesetzter».
Frist , für die Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse in Teilsen
dungen , für die ganze oder teilweise Wiedereinfuhr von Waren , die nicht
veredelt oder nicht soweit veredelt worden sind , wie es in der Be

willigung vorgesehen ist .

- zu Artikel 9 ?

Da die Möglichkeit der Abgabe von zum passiven Veredelungsverkehr
abgefertigten Waren den wirklichen Bedürfnissen des Handels ent
spricht , erkennt dieser Artikel das ausdrücklich an und erlaubt den

zuständigen Behörden zu bestimmen , daß , wenn bei der Abgabe eine
tatsächliche wirtschaftliche Verbindung zwischen Ausfuhr und Wieder- .
einfuhr bestehen bleibt , die beiden Vorgänge , nämlich Ausfuhr und
Wiedereinfuhr , von dem Inhaber der Bewilligung oder in dessen Namen
durchgeführt werden

~ zu Artikel 10 und 1 1 i

Dieser Artikel regelt die Abgabenerhebung für die nach Veredelung
in einem Drittland wiedereingeführten Erzeugnisse . Die wiedereinge

führten Erzeugnisse , die in einem Mitgliedstaat nach vorübergehender
Ausfuhr zur Bearbeitung , Verarbeitung oder Ausbesserung in den freien
Verkehr gelangen , müssen den für sie geltenden Zöllen , Abgaben glei
cher Wirkung und Abschöpfungen unterworfen werden , wobei der Betrag
an Zöllen , usw . abgezogen wird , der für die ursprünglich ausgeführten
Waren zu erheben wäre , wenn sie aus dem Land eingeführt würden , in
dem sie veredelt worden sind .

Um Spekulationen bei Anwendung dieser Regeln zu vermeiden , sind be
sondere Vorschriften ausgearbeitet worden .

V
Wenn für die aus einem Mitgliedstaat zur eredelung in einem Drittland -
ausgeführten Waren bei der Einfuhr eine tarifliche Präferenzregelunp
besteht , ist erstens vorgesehen , daß der Zollsatz für die Berechnurs
des Minderungsbetrages der Satz ist , der für Waren mit Ursprung in
diesem Drittland gilt . (Art . 10 Abs . 3).

. / .
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Zweitens wird der Betrag an Zöllen , Abgaben gleicher Wirkung und
Abschöpfungen für die vorübergehend ausgeführten Waren, nach der Menge
und Beschaffenheit dieser Waren im Zeitpunkt ihrer Ausfuhr berechnet ,
sowie nach ihrem Wert und den Sätzen , die im Zeitpunkt der Annahme

des entsprechenden Zollpapiers durch die zuständigen Zollbehörden bei
ihrer Wiedereinfuhr als Veredelungserzeugnisse gelten .

zu Artikel 12 :

Dieser Artikel erlaubt eine vollständige Zollbefreiung bei der Wiede :

einfuhr von vorübergehend ausgeführten Waren , die aufgrund vertragli
cher oder gesetzlicher Garantieverpflichtung oder wegen eines Fabri-

kationsfehlers kostenlos ausgebessert worden sind . Diese Erleichterur;

wird nicht gewährt , - wenn bei der ersten Abfertigung der betreffenden

Ware zum freien Verkehr dieser Sachmangel bei der Festsetzung des Zol

werts oder bei der Anwendung des gemeinsamen Zolltarifs berücksichtig
worden ist .

zu Artikel 13 *

Um die richtige Anwendung der vorgesehenen Vorschriften unter gleiche
Voraussetzungen in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten , ist es un-

erläßlich , daß die Kommission in Zusammenarbeit mit den Vertretern
der Mitgliedstaaten die dazu erforderlichen Maßnahmen vorbereitet
oder trifft . Darum schien es wünschenswert , dem "Ausschuß für wirt
schaftliche ZollVerkehre" ( zur Zeit "Ausschuß aktiver Veredelungs-

verkehr") die Prüfung der praktischen Probleme zu -übertragen , die
sich bei Anwendung dieser Richtlinie ergeben können .

zu Artikel 1 ^-;

In Anlehnung an Artikel 28 Abs . 2 und 3 der Richtlinie des Rates vom
k . März 1969 zur Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften über den aktiven Veredelungsverkehr , sollen die erfor
derlichen Vorschriften zur Durchführung der Artikel 3 bis 5 und
7 bis 12 Erlassen werden .
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zu Artikel 15 *

Es ist ein Austausch von statistischen Angaben vorgesehen ,

um über die allgemeinen Voraussetzungen bei Anwendung des
Verfahrens in der Gemeinschaft unterrichtet zu sein .



Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften über den passiven Veredelungsverkehr .

( Dem Rat von der Kommission vorgelegt )

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften ,
insbesondere auf Artikel 100 »

auf Vorschlag der Kommission ,
nach Anhörung des Europäischen Parlamentes ,
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses - •

Der internationale Arbeitsmarkt erfordert die Zuhilfenahme des passiven

Veredelungsverkehrs mit seiner Ausfuhr von Waren und Erzeugnissen , die
nach Bearbeitung , Verarbeitung oder Ausbesserung wiedereingeführt wer
den sollen .

Einige gemeinschaftliche Unternehmen bedienen sich ausländischer In
dustrien , die schon bewährte Verfahren oder Patente für die durchzu

führenden Veredelungsvorgänge kennen oder besitzen ,

Die Errichtung der Zollunion ist im wesentlichen im Zweiten Teil , Titel
I , Kapitel 1 des Vertrages geregelt .

Die Kommission hat in einer an die Mitgliedstaaten gerichteten Empfehlung
vom 29 . November 1961 ( 1 ) die Grundsätze für die tarifliche Behandlung
der Erzeugnisse festgelegt , die nach vorübergehender Ausfuhr wiederein
geführt werden .

Alle Mitglie.dstaaten haben aufgrund dieser Empfehlung Rechts- und Ver-
waltungsvorSchriften erlassen , wonach dort ansässige Personene Waren
jeder Beschaffenheit und jeden Ursprungs , die die Bedingungen fler Artikel
9 Absatz 2 und 10 Absatz 1 des Vertrages erfüllen , aus ihrem nationalen
Zollgebiet ausführen dürfen , die nach Bearbeitung , Verarbeitung oder Aus
besserung wiedereingeführt werden sollen . Das gilt auch für Erzeugnisse
in einem aktiven Veredelungsverkehr , die nach ihrer Veredelung nachträg
lich in • einem Drittland bearbeitet werden sollen . Dieser passive Ver-

( 1 ) ABl Nr . 3 vom 17.1.1962



- 2 -

edelungsverkehr wird jedoch in den Mitgliedstaaten recht unterschiedlich

gehandhabt .

ν

Die durch den Vertrag errichtete Zollunion macht gemeinsame Bestimmungen
für die vorübergehende Ausfuhr zur passiven Veredelung erforderlich .

Es ist ein Verfahren für die ganze oder teilweise Befreiung von Zöllen ,
Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen für die veredelten Erzeug
nisse erforderlich , um zu vermeiden , daß die aus der Gemeinschaft zur

Veredelung ausgeführten Waren bei ihrer Wiedereinfuhr besteuert werden .

Ungeachtet des Zollschutzes , den die vorgesehene Besteuerung bietet ,

kann die Bewilligung des passiven Veredelungsverkehrs durch die Mit

gliedstaaten , aus denen die Waren vorübergehend ausge führt wurden , ver
weigert werden , wenn wesentliche Interessen gemeinschaftlicher Verar-

beiter ernstlich gefährdet wären .

Die Richtlinie des Rates vom k . März 19^9 zur Harmonisierung der Rechts-
und VerwaltungsvorSchriften über den aktiven Veredelungsverkehr ( 1 ) sieht
in Artikel 22 und 23 die Möglichkeit vor , Veredelungs- , Zwischenerzeug
nisse oder unveredelte Waren ganz oder zum Teil vorübergehend zur An-

schlußveredelung in einem Drittland auszuführen ; es muß die Möglichkeit

vorgesehen werden , im Rahmen dieser Richtlinie besondere Vorschriften

zu erlassen , die wegen der Verbindung zwischen aktiven und passiven
Veredelungsverkehren erforderlich sind .

Es ist erforderlich , die einheitliche Anwendung dieser gemeinsamen
Bestimmungen zu gewährleisten und ein gemeinschaftliches Verfahren
vorzusehen , das den Erlaß der Durchführungsbestimmungen innerhalb
angemessener Frist ermöglicht -

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN !

/

( 1 ) ABl Nr . L 58 vom 8 . März 19^9



Artikel 1

Diese Richtlinie legt die Regeln fest , welche die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den passiven Verede-
lungsverkehr enthalten müssen .

Artikel 2

1 . Passiver Veredelungsverkehr ist ein Zollverfahren., nach dem Waren
jeder Beschaffenheit und jeden Ursprungs vorübergehend aus dem Zollge-
biet der Gemeinschaft ausgeführt und als Veredelungserzeugnisse (Arti
kel 3) unter ganzer oder teilweiser Befreiung von Zöllen , Abgaben glei
cher Wirkung und Abschöpfungen vdedereinge führt werden dürfen , nachdem
sie außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft einem oder mehreren Ver-
edelungsvorgängen (Artikel 3) unterworfen worden sind .

2 . Bei ihrer vorübergehenden Ausfuhr müssen diese Waren den Voraus
setzungen der Artikel 9 Absatz 2 und 10 Absatz 1 des Vertrages ent
sprechen ; für sie dürfen Zölle , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöp
fungen weder erlassen , erstattet oder vergütet werden oder worden sein ,

noch Erstattungen nach Gemeinschaftsrecht gewährt werden oder worden
sein .

3 . Der passive Veredelungsverkehr ist gemäß Artikel 22 und 23 der
Richtlinie des Rates vom 4 . März 1969 zur Harmonisierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften für den aktiven Veredelungsverkehr eben
falls anwendbar auf alle Waren , die sich in der Gemeinschaft im akti
ven Veredelungsverkehr befinden .

Die erforderlichen Vorschriften für die Anwendung des passiven
Veredelungsverkehrs im Zusammenhang mit den genannten Artikeln werden
nach dem Verfahren des Artikels 1*f erlassen .



Artikel 3

Veredelungserzeugnisse sind alle Waren , die durch einen oder

rere der folgenden Veredelungsvorgänge entstehen :

a) Bearbeitung von Waren einschließlich ihrer Montage , Zusammen
setzung und Anpassung an andere Waren ,

b ) Verarbeitung von Waren ,

c ) Ausbesserung von Waren , einschließlich ihrer Instandsetzung
und Regulierung .

Artikel

Passive Veredelungsverkehr® werden nur natürlichen oder juristisch
Personen bewilligt , die in der Gemeinschaft ansässig sind und die in
Artikel 3 bezeichneten Veredelungsvorgänge durchführen lassen .

Die zuständigen Behörden bewilligen den Veredelungsverkeliir auf
Antrag und v©r der vorübergehenden Ausfuhr der Waren . Die Bewilligung
wird global oder für den Einzslfall erteilt .

Passive Veredelungsverkehre werden nur bewilligt , wenn die Nära-
lichkeit der ausgeführten Waren mit den Veredelungserzeugnissen fest
gestellt werden kann .

Die zuständigen Behörden können die Bewilligung solchen Per
sonen verweigern , die nicht die erforderliche Gewähr büen .

Artikel 3

Zur Bewilligung passiver Veredelungsverkehre sind die zustän

digen Behörden desjenigen Mitgliedstaates befugt , aus dem die Waren
vorübergehend ausgeführt werden sollen .



Die Behörden lsstimmen. insbesondere

- die Ausbeute sätze , unter Berücksichtigung der technischen Ge
gebenheiten eines oder mehrerer Veredelungsvorgänge oder -
falls solche Gegebenheiten fehlen - nach in der Gemeinschaft
für gleichartige Veredelungsvorgänge verfügbaren Grundlagen ;

- die Einzelheiten , die es ermöglichen , die Nämlichkeit der vor
übergehend ausgeführten Waren mit den wiedereingeführten Er
zeugnissen festzustellen ;

- die Frist zur Wiedereinfuhr unter Berücksichtigung der für
die Veredelung erforderlichen Zeit ,

Artikel 6

Die Bewilligung eines passiven Veredelungsverkehrs wird von den
zuständigen Behörden des MiigJ.iedstaates , aus dem die Waren vorüber
gehend ausgeführt werden sollen , nicht erteilt , wenn sie wesentliche
Interessen von Verarbeitern in der Gemeinschaft ernstlich gefährden
könnte .

Die MitgpLiedstaaten teilen der Kommission die Tatsachen , die im
Laufe eines Monats gemäß Absatz 1 zur Ablehnung von Veredelungsver-
kehren durch die zuständigen Behörden geführt haben , vor dem 10 . des
folgenden Monats mit .

Die Kommission gibt den Mitgliedstaaten hiervon Kenntnis . Die'
Mitteilungen sind vertraulich .

Die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen erläßt der Rat auf
Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit .



Artikel 7

1 . wenn die Veredelungserzeugnisse in einen anderen Mitgliedstaat
wiedereingeführt werden , als in den , aus dem die entsprechenden Waren

vorübergehend ausgeführt worden sind , so wird die von den zuständigen
Behörden des Mitglöedstaates , aus dem die Waren ausgeführt worden sind ,
erteilte Bewilligung von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats ,
in den die Veredelungserzeugnisse wiedereingeführt worden sind , an
erkannt ,

2 . Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats , in den die Erzeugniss
wiedereingeführt v/erden , können ausnahmsweise und wenn es die Umstände

rechtfertigen , die durch den Mitgliedstaat , aus dem die Waren ausge
führt worden sind , festgelegten Bedingungen ändern , wenn eine solche
Änderung erforderlich ist , um die Wiedereinfuhr der Veredelungserzeug-
nisse im Rahmen des bewilligten passiven Veredelungsverkehrs zu er
möglichen .

3 » Die für die Anwendung von Absatz 1 erforderlichen Vorschriften übe

die verwaltungsmäßige Zusammenarbeit zwischen den nationalen Verwaltung
der Mitgliedstaaten werden nach dem Verfahren des Artikels 1^f erlassen ,

Artikel 8

Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaates , aus dein die Waren
vorübergehend ausgeführt werden oder worden sind oder in den Erzeugnisse
wiedereingeführt werden , können insbesondere

- die ursprünglich festgesetzte Frist verlängern ;

- die- Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse in Teilsendungen
zulassen ;

- wenn es die Umstände rechtfertigen , abweichend von Artikel 2
Absatz 1 die ganze oder teilweise Wiedereinfuhr von Erzeugnissen
zulassen , die nicht veredelt oder nicht so weitgehend veredelt
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worden sind , wie es in der Bewilligung vorgesehen ist
( unveredelte Waren oder Zwischenerzeugnisse ) •

Artikel 9

1 . Werden die in passiven Veredelungsverkehr vorübergehend ausge
führten Waren veräußert , so belassen die zuständigen Behörden die Be
willigung des Veredelungsverkehrs unter der Bedingung , daß die Vere-
delungserzeugnisse oder - im Fall des Artikels 8 dritter Gedankenstrich -
die unveredelten Waren oder die Zwischenerzeugnisse von dem Inhaber der

Bewilligung oder in dessen Namen wiedereingeführt werden .

2 . Die für die Anwendung von Absatz 1 erforderlichen Bestimmungen
über die verwaltungsmäßige Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Verwaltungen der Mitgliedstaaten werden nach dem Verfahren des Artikels

erlassen .

Artikel 10

1 . Die ganze oder teilweise Befreiung von Zöllen , Abgaben gleicher .
Wirkung und Abschöpfungen nach Artikel 2 besteht darin , daß Von dem
Betrag an Zöllen , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen für die
wiedereingeführten Erzeugnisse , ermittelt nach den Sätzen , die am Tag
der Annahme des entsprechenden Zollpapiers für die Überführung in den
freien Verkehr durch die zuständigen Zollbehörden gelten , der Betrag an
Zöllen , Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen abgezogen wird ,
der für die vorübergehend ausgeführten Waren zu erheben wäre , wenn sie
aus dem Land , in dem sie veredelt oder zuletzt veredelt worden sind ,
in die Gemeinschaft eingeführt würden .

2 . Dabei steht dem Zeitpunkt der Annahme des Zollpapiers für die
Überführung in den freien Verkehr der Zeitpunkt der Annahme des Zoll-
papiers für die Abfertigung oder erneute Abfertigung der Erzeugnisse
zum aktiven Veredelungsverkehr gleich .

• • •/ • •
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3 . Sind die Veredelungserzeugnisse in einen Land entstanden , den
gegenüber auf Gemeinschaftsebene eine Präferenzregelung bei der

Einfuhr von Waren der gleichen Art wie der vorübergehend ausgeführ
ten besteht , so wird der Berechnung der Zölle , Abgaben gleicher Wir
kung oder Abschöpfungen für diese Waren der Satz an Zöllen , Abgaben
gleicher Wirkung oder Abschöpfungen zugrunde gelegt , der für gleich
artige Waren aus den genannten Land anwendbar ist .

Artikel 11

In den Fällen des Artikels 10 wird der Betrag an Zöllen und

Abgaben gleicher Wirkung und Abschöpfungen für die vorübergehend ausge
führten Waren nach der Menge und Beschaffenheit dieser Waren in Zeitpunkt

ihrer Ausfuhr berechnet sowie nach ihren Wert und den Sätzen , die im

Zeitpunkt der Annahne des entsprechenden Zollpapiers durch die zustän
digen Zollbehörden bei ihrer Wiedereinfuhr als Veredelungserzeugnisse
gelten .

Artikel 12

Wenn ordnungsgemäß nachgewiesen wird , daß die Ausbesserung einer
Ware entweder auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Garantiever-
pflichtung oder wegen eines Fabrikationsfehlers kostenlos durchgeführt
worden ist , so wird bei der Wiedereinfuhr des Veredelungserzeugnisses

Zollfreiheit gewährt .

Dies gilt jedoch nicht , wenn bei der ersten Abfertigung der

betreffenden Ware zum freien Verkehr dieser Sachmangel bei der Fest
setzung des Zollwertes oder bei der Anwendung des Gemeinsamen Zoll
tarifs berücksichtigt worden ist .

• « •/ •



Artikel 13

Der durch Artikel 26 der Richtlinie des Rates vom OH-. O3.i969
Nr » 69/73 ( EMS ) eingesetzte Ausschuß "aktiver Veredelungsverkehr ",
der künftig "Ausashuß für wirtschaftliche Zollverkehre " genannt wird ,
kann alle die Anwendung dieser Richtlinie betreffendenFragen prüfen ,
die ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertreters

eines Mitgliedstaats unterbreitet .

Artikel 1*f

Die zur Durchführung von Artikel 3 bis 5 und 7 "bis 12 erforder
lichen Vorschriften werden nach dem Verfahren des Artikels 28 Absätze
2 und 3 der Richtlinie des Rates vom b . März 1969 zur Harmonisierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den aktiven Veredelungs-
verkehr erlassen .

Artikel 15

1 . Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die statistischen
Angaben über alle vorübergehenden Ausfuhren aus ihrem und die Wieder-
einfuhren in ihr Land , die ab im Rahmen des passiven
Veredelungsverkehrs durchgeführt werden .

2 . Die in Absatz 1 erwähnten Angaben sind zusammengefaßt zu über
mitteln . Sie werden in zwei Listen zusammengestellt . In der ersten

Liste werden für jede Tärifstelle Menge und Wert der im Rahmen des
passiven Veredelurigsverkehrs vorübergehend ausgeführten Waren ange
geben .

In der zweiten Liste werden für jede Tarifstelle die Länder ,
in denen die Veredelungsarbeiten ausgeführt worden sind , sowie Menge
und Zollwert der wiedereingeführten Veredelungserzeugnisse angegeben ,
wobei zwischen der Wiedereinfuhr in den Mitgliedstaat , aus dem die
Waren vorübergehend ausgeführt worden sind , und der Wiedereinfuhr
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in einen anderen MiGliedstaat zu unterscheiden ist .

3 « Angaben , durch die das Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis

verletzt werden könnte , können in gesonderten listen übermittelt
werden , die vertraulichen Charakter haben .

Artikel 16

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen , um
dieser Richtlinie bis spätestens an nachzukommen .

Artikel 17

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die Be

stimmungen , die er zur Anwendung dieser Richtlinie erläßt . Die Konmisaloii

teilt diese Informationen den anderen Mitgliedstaataimit .

Artikel 18

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet ,

Brüssel > den

Für den Rat

Der Präsident .


